
Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 
 

Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Warstein 
 
 

49. Jahrgang  9. November 2023 Nr. 13 

 

Herausgeber und Verleger: Stadt Warstein, Der Bürgermeister, Dieplohstraße 1, 59581 Warstein (Tel. 02902/81-210). Das Amtsblatt erscheint 
nach Bedarf und liegt im Rathaus Warstein und bei allen Kreditinstituten im Stadtgebiet Warstein aus. Einzelexemplare werden bei der 

Stadtverwaltung, Sachgebiet Organisation, Dieplohstraße 1, 59581 Warstein unentgeltlich abgegeben. Im Abonnement beträgt der Bezugspreis 
einschl. Versandkosten 40,00 € jährlich. Inhalte öffentlicher Bekanntmachungen werden zusätzlich auf der Homepage der Stadt Warstein 

www.warstein.de unter "Aktuelles" veröffentlicht und sind in der Rubrik "Stadt & Bürger / Die Stadtverwaltung / Politik und Ortsrecht" zu finden. 
 

 

lfd. 
Nr.: 

 

Inhaltsübersicht: 
 

Seite: 
 

1 Öffentliche Bekanntmachung Auslegung des Entwurfs der 
Haushaltssatzung der Stadt Warstein für das Haushaltsjahr 2024 

1 

2 Öffentliche Bekanntmachung 4. Änderungssatzung zur Satzung für die 
Offene Ganztagsschule im Primarbereich der Stadt Warstein vom 
19.11.2017 

2 

3 Zwangsversteigerungen 4 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

http://www.warstein.de/


Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 

49. Jahrgang 9. November 2023 Nr. 13 / S. 1 

 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 
 

Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Warstein 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen ist dem Rat der Stadt Warstein in der Sitzung 
am 06.11.2023 zugeleitet worden. Der Entwurf wird hiermit bekanntgegeben. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), während 
der Dauer des Beratungsverfahrens im  
 

Rathaus der Stadt Warstein 
Sachgebiet Finanzen (3. Obergeschoss / Zimmer 313) 
Dieplohstraße 1, 59581 Warstein 

 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Das Beratungsverfahren wird voraussichtlich mit Ratsbeschluss am 11.12.2023 abgeschlossen. 
 
Einwohner oder Abgabepflichtige können in der Zeit vom 10.11.2023 bis zum 24.11.2023 gegen den 
Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen Einwendungen erheben. Die Einwendungen können beim 
Bürgermeister der Stadt Warstein, Sachgebiet Finanzen, Dieplohstraße 1, 59581 Warstein, erhoben 
werden. 
 
 
Warstein, 07.11.2023 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Redder 
 
 
( R e d d e r ) 
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

4. Änderungssatzung 

zur Satzung für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich der 
Stadt Warstein vom 19.11.2017 

 
Aufgrund von § 7 und § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666 – SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV.NRW 1969 S. 712 – SGV.NRW.610), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. S. 1029), hat der Rat der Stadt Warstein am 06.11.2023 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 – Änderungen 
 
§ 5 Abs. 2 – Elternbeitrag wird wie folgt neu gefasst:  
 
(2)  Die Höhe der monatlich zu zahlenden Elternbeiträge ergibt sich aus der Anlage 1 
(Elternbeitragstabelle) zu dieser Satzung. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. Die Elternbeiträge 
bis zu einer Einkommensgruppe bis 125.000 € werden, erstmalig zum 01.01.2025; jährlich um 1,5 % - 
auf volle Euro aufgerundet – zum 01. Januar angehoben. 
 
Gemäß dem Erlass „Gebundene und offen Ganztagsschule sowie außerunterrichtlich Ganztags- und 
Betreuungsangebote im Primarbereich und Sekundarstufe I“ vom 23.12.2010 in der aktuellen Fassung 
vom 13.12.2018 beträgt die mtl. Obergrenze zum Schuljahresbeginn 2023/2024   
221,00 €. Dieser Betrag erhöht sich jährlich zum 01.01.; erstmalig zum 01.01.2025 um 3 % - 
kaufmännisch gerundet.  
 
Die jeweils gültige Elternbeitragstabelle wird jährlich zum 01.11. des Vorjahres entsprechend  
§ 19 der Hauptsatzung der Stadt Warstein öffentlich bekannt gemacht.  
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Anlage 1  

  

Elternbeitragstabelle  

  

Einkommensgrenze  

(jährlich / €)  

Elternbeitrag (monatlich / €) 

ab 01.01.2024  

bis 31.000,00 €  0,00 €  

bis 37.000,00 €  67,00 €  

bis 43.000,00 €  78,00 €  

bis 50.000,00 €  88,00 €  

bis 56.000,00 €  104,00 €  

bis 62.000,00 €  129,00 €  

bis 68.000,00 €  150,00 €  

bis 75.000,00 €  170,00 €  

bis 83.000,00 €  176,00 €  

bis 91.000,00 €  190,00 €  

bis 100.000,00 €  205,00 €  

bis 125.000,00 € 219,00 € 

über 125.000,00 €  221,00 €  

 
 
§ 2 – Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung:  
 
Die vorstehende Satzung der Stadt wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-verfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Warstein vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Warstein, den 07.11.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Schöne 
 
Dr. Schöne 
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